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1. (1)Zu Beginn der mundlichen Verhandlung tragt der Vorsitzende der Disziplinarkommission den
EinleitungsbeschluB vor und begriindet ihn, soweit dies zum Verstandnis erforderlich ist. Der Disziplinaranwalt
und der Beschuldigte oder sein Vertreter haben das Recht, hierauf mit einer Gegenaul3erung zu erwidern. Sodann
werden die erforderlichen Beweise aufgenommen.

2. (2)Mit Zustimmung des Beschuldigten und des Disziplinaranwaltes kann die Verhandlung auch auf
Tathandlungen, die vom Einleitungsbeschlul3 nicht erfa3t sind, ausgedehnt werden.

3. (3)Sind weitere Erhebungen und Beweisaufnahmen aulRerhalb der Verhandlung notwendig, so hat die
Disziplinarkommission das Erforderliche vorzukehren. Sie kann mit der DurchfUhrung einzelner Erhebungen den
Untersuchungsfihrer beauftragen, aber auch den Akt zur erganzenden Untersuchung an den
Untersuchungsfuhrer zurickleiten.

4. (4)Die Bestimmungen Uber die Beweisaufnahme gelten sinngemaR.

5. (5)Nach Abschlul3 des Beweisverfahrens folgen die SchluRvortrage des Disziplinaranwaltes, des Verteidigers des
Beschuldigten und des Beschuldigten. Das SchluBwort geblhrt jedenfalls dem Beschuldigten.

In Kraft seit 11.08.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 159 ÄrzteG 1998
	ÄrzteG 1998 - Ärztegesetz 1998


